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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Verein Werdenberger Classics 

 
1. Allgemeines 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Besucher dieser Webseite 

sowie die vertraglichen Bedingungen für die Besucher der veranstalteten Treffen 

des Vereins “Werdenberger Classics” mit Sitz in 7306 Fläsch GR. 

 

2. Gewährleistung 

2.1. Sollten die geplanten Veranstaltungen nicht durchgeführt werden können, 

übernimmt der Veranstalter keinerlei Gewährleistung. Jeglicher Anspruch auf 

Wandelung oder Ersatz entfällt. 

 

3. Haftung 

3.1. Für allfällige Schäden an Fahrzeugen oder Personen, die während der 

Veranstaltung passieren und nicht auf ein Fehlverhalten des Veranstalters 

zurückzuführen sind, haftet jeder Besucher selbst.  

3.2. Der Veranstalter weist für jegliche Schäden, welche auf Nichteinhaltung der 

Veranstaltungsregeln zurückzuführen sind, die Haftung von sich. Für diese 

Schäden haftet der Verursacher. Dies gilt auch für Verstöße nach der geltenden 

Gesetzgebung im Strassenverkehr StVO im und um das Gelände der 

entsprechenden Veranstaltung. Bei groben Missachtungen innerhalb des 

Veranstaltungsgeländes sieht sich der Veranstalter vor, den Verursacher des 

Geländes zu verweisen. Geschieht die Missachtung im Umkreis der Veranstaltung, 

ist der Veranstalter verpflichtet, dies der entsprechenden Exekutivgewalt zu 

melden. 

3.3. Der Veranstalter nimmt sich das Recht, allfällige Schäden, welche an der 

Infrastruktur oder Mitarbeitenden der Veranstaltung durch Besucher oder Dritte 

verursacht werden, strafrechtlich zu verfolgen, sofern ein Strafbestand nach dem 

geltenden Recht des Strafgesetzbuches (StGB) vorliegt. 

 

4. Zahlungsbedingungen 

4.1. Die Teilnahmekosten für Besucher sind nach den jeweiligen Bestimmungen der 

Veranstaltung zu entrichten. Sollte sich der Besucher widersetzen, die 

Teilnahmekosten zu entrichten, wird die Teilnahme an der Veranstaltung seitens 

Veranstalter verweigert. 

4.2. Die Teilnahmekosten sind in bar zu entrichten. 

 

5. Sponsorenbeiträge 

5.1. Sponsorenbeiträge sind bis spätestens 2 Wochen (10 Arbeitstage) vor der 

entsprechenden Veranstaltung auf dem vereinbarten Weg zu entrichten.  

5.2. Der Veranstalter verpflichtet sich, eine offizielle Bescheinigung für die bezahlten 

Beiträge auszustellen. Für Privatpersonen wird eine Spendenbescheinigung 

ausgestellt. Für Unternehmen wird eine Sponsorenrechnung ausgestellt. 
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6. Datenschutz 

6.1. Der Betreiber der Webseite www.werdenbergerclassics.ch sowie Veranstalter 

verpflichtet sich, die Datenschutzrichtlinien nach dem geltenden Datenschutzgesetz 

(DSG) nach bestem Wissen und Gewissen einzuhalten. Weitere Informationen 

dazu können der Datenschutzerklärung entnommen werden. 

 

7. Schlussbestimmungen 

7.1. Der Verein “Werdenberger Classics” mit Sitz in 7306 Fläsch GR untersteht der 

Gerichtsbarkeit des Regionalgerichts Landquart unter Einhaltung sämtlicher 

Gesetze, welche nach geltenden Rechts in der Schweiz gültig sind. 

7.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbestimmungen treten per 22.02.2024 in Kraft und 

gelten auf unbestimmte Zeit. 

  


